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Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Mario Czaja (CDU)

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

A n t w o r t
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/21875
vom 10. Dezember 2019
über Schulreinigung in Marzahn-Hellersdorf
___________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung des Senats:

Gemäß § 109 Schulgesetz obliegt den Bezirken die Verwaltung und Unterhaltung der
äußeren Angelegenheiten der allgemein bildenden öffentlichen Schulen. Hierzu
zählen die Maßnahmen zur Schaffung der äußeren Voraussetzungen für das Lehren
und Lernen in der Schule, insbesondere der Bau, die Ausstattung und die
Unterhaltung der Schulen. Die schriftliche Anfrage betrifft daher Sachverhalte, die der
Senat nicht oder nur teilweise in eigener Zuständigkeit und Kenntnis beantworten
kann. Er hat daher das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf um Stellungnahme gebeten,
die von dort in eigener Verantwortung erstellt wurde.
Dem Senat wurden nachfolgende Aussagen übermittelt:

1. Wie werden die zusätzlichen Mittel für die Tagesreinigung an Schulen zwischen den Bezirken
aufgeteilt?

Zu 1.:

Kriterien für die Verteilung der zusätzlichen Mittel für die Tagesreinigung an die
Bezirke werden derzeit von der Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie
erarbeitet.
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2. Welche konkreten Kriterien werden in Marzahn-Hellersdorf zugrunde gelegt, um Schulen für den
erhöhten Reinigungsrhythmus auszuwählen?

Zu 2.:

Der Bezirk beabsichtigt an allen öffentlichen Schulen, die sich in der bezirklichen
Zuständigkeit befinden, die zusätzliche Reinigungsleistung „Tagesdienstleistung“ im
Schuljahr 2020/2021 – beginnend ab 2020 - einzuführen.

3. Wie wurden der Bezirkselternausschuss und die Schulleitungen konkret und in welchem Umfang in
den Auswahlprozess eingebunden?

Zu 3.:

Die Gremien und die Schulleitungen wurden auf entsprechenden Veranstaltungen
(turnusmäßige Sitzung bzw. Schulleiter/innen-Versammlung) vom Bezirksamt über
die Einführung dieser weiteren zusätzlichen Reinigungsmaßnahme informiert. Da an
allen öffentlichen Schulen diese Leistung eingeführt wird, musste kein gesonderter
Auswahlprozess stattfinden. Der Leistungsbeginn soll – beginnend in 2020 –
sukzessive erfolgen und dabei mit den (besonders) stark ausgelasteten Schulen
begonnen werden (Grundlage sind die vorhandenen statistischen Daten).

4. Welche Schulen sollen ab welchem konkreten Zeitpunkt von den erhöhten Reinigungsleistungen
profitieren?

Zu 4.:

Ein konkreter Zeitpunkt des Leistungsbeginns kann noch nicht benannt werden.

5. Wie bewertet der Senat den Zusammenhang zwischen Reinigungsrhythmus und steigenden
Schülerzahlen an Schulen in Marzahn-Hellersdorf?

Zu 5.:

Die Initiative des Schulträgers, die zusätzliche Reinigungsleistung „Tagesdienst-
leistung“ einzuführen, begrüßt die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

6. Sofern hier ein Zusammenhang zwischen Überbelegung der Schulen und der Sauberkeit der
Schulen in Marzahn-Hellersdorf gesehen wird: Wie stellt der Senat sicher, dass mindestens alle
Schulen, die derzeit überbelegt sind, von zusätzlichen Reinigungsleistungen profitieren können?

Zu 6.:

Siehe Antwort zu Frage 2.
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7. Wann wurden die entsprechenden Nachverhandlungen zu bestehenden Verträgen bzw.
Neuausschreibungen konkret begonnen bzw. wann sollen sie konkret beginnen (bitte Auflistung je
Reinigungslos bzw. Schule)?

Zu 7.:

Die Unterhalts- und Grundreinigungsleistungen sind in 8 Lose aufgeteilt. Das Los 3
wurde zum 01.01.2020 europaweit neu ausgeschrieben und enthält bereits
vereinbarte Preise zur Tagesreinigung. Für alle übrigen Lose bzw. Schulstandorte
werden im Januar 2020 entsprechende Abfragen erfolgen und Nachverhandlungen
beginnen.

Im Los 3 sind nachstehende Schulstandorte enthalten.

Victor-Klemperer-Kolleg Berlin (A04)
Grundschule am Bürgerpark (G09)
Peter-Pan-Grundschule (G10)
Grundschule an der Geißenweide (G12)
Grundschule unter dem Regenbogen (G14)
Rudolf-Virchow-Oberschule (K01)

8. Bis wann laufen die jeweiligen bestehenden Reinigungsverträge (bitte differenziert nach jeweiliger
Schule auflisten)?

Zu 8.:

Das Los 3 (Standorte siehe Antwort zu 7) hat eine Vertragslaufzeit vom 01.01.2020
bis zum 31.05.2022. Für alle übrigen Lose bzw. Schulstandorte besteht eine
Vertragslaufzeit bis zum 31.05.2021. Dieser Vertrag kann einmalig um ein Jahr
verlängert werden und endet spätestens am 31.05.2022.

9. Wie oft wurden die Reinigungsleistungen und Einhaltung der vertraglichen Vorgaben in den Jahren
2018 und 2019 in Marzahn-Hellersdorfer Schulen kontrolliert?

Zu 9.:

Die Reinigungsleistungen werden kontinuierlich durch die zuständigen
Schulhausmeister kontrolliert.

10. In wie vielen Fällen wurden in den Jahren 2018 und 2019 Vertragsverletzungen bspw. durch
Missachtung von Reinigungs-/ Qualitätsvorgaben oder Nichterbringen von (Teil-)Leistungen gegen
beauftragte Reinigungsunternehmen festgestellt?
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Zu 10.:

Es erfolgt keine statistische Vorhaltung aller aufgetretenen Vertragsverletzungen. Im
Einzelfall stellt zum Beispiel bereits ein nicht entleerter Abfallbehälter die
Nichterfüllung einer Teilleistung dar. Der jeweilige Schulstandort meldet Mängel an
das Bezirksamt. Nach Prüfung der Meldung wird das Reinigungsunternehmen zur
Nachbesserung aufgefordert. Bei Nichterfüllung wird der monatliche
Rechnungsbetrag angemessen gemindert. Im Jahr 2019 sind bisher 38 Rechnungen
gemindert worden. Die sonstigen gesetzlichen oder vertraglichen Rechte des
Auftraggebers, insbesondere das Recht auf außerordentliche Kündigung, bleiben
davon unberührt. So wurde beispielsweise das Los 3 im Januar 2019
außerordentlich gekündigt, da hier Mängel im erhöhten Maße aufgetreten waren.

Berlin, den 23. Dezember 2019

In Vertretung

Beate Stoffers
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie


